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Kompetenzbereich 1:	 Orientierung in Ausbildung und Beruf

1	 Konzept der dualen Ausbildung veranschaulichen

KB 1 Lernsituation 1:	 Von der Meisterschule zur dualen Berufsausbildung1 

Ein Ausgangspunkt der beruflichen 
Ausbildung ist die mittelalterliche 
Meisterlehre. Diese bis ins 18. und 
19. Jahrhundert vorherrschende Be-
rufsausbildung wurde von den Zünf-
ten betrieben. Sie war eine rein hand-
werkliche Domäne.2

Ziel der Ausbildung war zum einen 
die Weitergabe handwerklicher Tech-
niken und die Vermittlung „zünftiger 
Tugenden“ (Ehrbarkeit, Zuverlässig-
keit, Fleiß usw.). Zum anderen wurde 
die Anzahl der Ausbildungsverhält-
nisse begrenzt (z. B. pro Meister ein 
Lehrling), um die Arbeit der einzelnen 
Meister abzusichern.

Ab 1821 entstanden erste Lehrwerk-
stätten und berufliche Fortbildungs-
stätten außerhalb des Handwerks.

Überwunden wurde der Protektionismus3 
des Handwerks durch die Gewerbeordnung 
von 1869. Sie schrieb die uneingeschränkte 
Gewerbefreiheit fest. Berufswahl, Lehrzeit und 
Lohn konnten in „freier Vereinbarung“ getrof-
fen werden. Dies führte bei Lehrlingen und 
Gesellen zu einer verstärkten Abhängigkeit 
vom Arbeitgeber.

Erstmals festgeschrieben wurde das duale 
Prinzip der Berufsausbildung – praktische 
Ausbildung im Betrieb und theoretischer 
Unterricht in der Berufsschule4 – durch die 
Gewerbeverordnungsnovelle von 1897. Eine 
Lehrlingsausbildung in den Industriebetrieben 
gibt es jedoch erst seit Mitte der 1920er-Jahre.

Prüfungen für die Industrielehrlinge durch 
die Kammern wurden ab 1930 abgenommen. 
1938 wurde die Berufsschule als Pflichtschule 
eingeführt.

Das duale System der Berufsausbildung5 in der 
heutigen Form geht auf das Berufsbildungsge-
setz [BBiG] von 1969 zurück. In diesem Gesetz 
wurden die Zuständigkeiten des Staates, der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer für die Berufs-
bildung geregelt. Danach ist das Bundesminis-
terium für Bildung und Wissenschaft zuständig 
für den Gesamtbereich berufliche Bildung und 
die Arbeitgeber in Verbindung mit den Arbeit-
nehmern (Gewerkschaften) für die Berufsaus-
bildung.

    2  3  4  5

1	 Quelle: http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/arbeitsmarktpolitik/55198/die-duale-ausbildung

2	 Domäne: Gebiet, auf dem sich jemand besonders betätigt.

3	 Protektionismus: Schutz der Produktion gegenüber Konkurrenten.

4	 Der Begriff „Berufsschule“ wurde 1923 in Preußen eingeführt.

5	 Der Begriff „duales System“ wurde erst in dem „Gutachten über das berufliche Ausbildungs- und Schulwesen“ von 1964 geprägt.
	 Dual (wörtlich): In der Zweiheit auftretend.
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Kompetenzbereich 1:  Orientierung in Ausbildung und Beruf

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge:

1.	 Skizzieren Sie die Kennzeichen der dualen Ausbildung!

2.	 Stellen Sie Ihre eigenen Interessen und mögliche Interessen eines Ausbildungsbetriebes an 
der Durchführung der Ausbildung gegenüber und kennzeichnen Sie Übereinstimmungen () 
und mögliche Konfliktbereiche () durch Ankreuzen. Erstellen Sie hierzu eine Tabelle nach 
folgendem Muster!

Eigene Interessen   Betriebsinteressen

3.	 Stellen Sie die Beziehungen zwischen dem Jugendarbeitsschutzgesetz und dem Berufsbil-
dungsgesetz dar!

4.	 Informieren Sie sich über die Berufsausbildung in anderen Ländern (z. B. Frankreich oder 
Großbritannien). Stellen Sie die Merkmale des jeweiligen Ausbildungssystems heraus und 
heben Sie die Unterschiede zu der dualen Berufsausbildung in Deutschland hervor.

Diskutieren Sie die Vor- und Nachteile des jeweiligen Systems!

1.1	 Begriffe Ausbildender, Ausbilder, Auszubildender erläutern

(1)	 Begriffe Ausbildender und Ausbilder

	■ Ausbildender ist derjenige, der 
einen Auszubildenden zur Berufs-
ausbildung einstellt.   

	■ Ausbilder ist derjenige, der vom 
Ausbildenden mit der Durchfüh-
rung der Ausbildung beauftragt 
wird.

Ausbilden darf nur, wer persönlich und fachlich geeignet ist. Die fachliche Eignung 
umfasst vor allem die für den jeweiligen Beruf erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse.

Die Ausbilder vermitteln die Fertigkeiten und Kenntnisse, die zur Erreichung des Ausbil-
dungsziels erforderlich sind. Ferner muss der Ausbildungsbetrieb in der Lage sein, die 
wesentlichen Inhalte der Ausbildung zu vermitteln.

1	 e. K.: eingetragener Kaufmann.

Beispiel: 

Leon Zeiler wird vom Heimwerkerfachgeschäft 
Thomas Hutter e. K.1 ausgebildet. Das Heimwerker-
fachgeschäft Thomas Hutter e. K. ist Ausbildender.

Beispiel: 

In der Eisenwarenabteilung wird Leon Zeiler von 
dem Angestellten Bernd Freiberg ausgebildet. 
Bernd Freiberg ist Ausbilder.
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(2)	 Begriff Auszubildender

Auszubildender ist derjenige, der ei-
nen anerkannten Ausbildungsberuf 
aufgrund der Ausbildungsverordnung 
erlernt.

Beispiel: 

Leon Zeiler schließt mit dem Heimwer-
kerfachgeschäft Thomas Hutter e. K. 
einen Ausbildungsvertrag als Kauf-
mann im Einzelhandel ab. Leon Zeiler 
ist Auszubildender.

Anforderungen an Auszubildende. Ein großes Unternehmen umschreibt die Anforderun-
gen an Auszubildende auf seiner Internetseite folgendermaßen:

„Die Voraussetzung für die Bewerbung bei uns 
sind gute schulische Leistungen und eine abge-
schlossene Schulausbildung. Die Fähigkeit zur 
Teamarbeit ist ebenso wichtig wie ein hohes 
Verantwortungsbewusstsein. Wir möchten Aus-

zubildende gewinnen, die überdurchschnittlich 
motiviert und engagiert sind. Neben den schuli-
schen Leistungen interessiert uns vor allem die 
Persönlichkeit der Bewerber.“

1.2	 Aus dem Berufsausbildungsvertrag Rechte und Pflichten der an 
der Berufsausbildung beteiligten Personen ableiten

1.2.1	 Berufsbildungsgesetz, Ausbildungsordnung und Ausbildungsplan

(1)	 Berufsbildungsgesetz

Das Berufsbildungsgesetz [BBiG] regelt die Berufsausbildung, die berufliche Fortbildung 
und die berufliche Umschulung. Die Ausbildung in den verschiedenen Ausbildungsberu-
fen ist durch die Ausbildungsordnung geregelt.

(2)	 Ausbildungsplan

Der Ausbildungsplan regelt die sachliche und zeitliche Berufsausbildung im Betrieb. Der 
Ausbildungsplan wird von jedem Ausbildungsbetrieb eigenständig erstellt. Er muss 
jedoch abgestimmt sein mit dem Ausbildungsberufsbild, dem Ausbildungsrahmenlehr-
plan sowie den Prüfungsanforderungen.
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(3)	 Ausbildungsordnung

Die Ausbildungsordnung ist die Grundlage für eine geordnete und einheitliche Berufsaus-
bildung in anerkannten Ausbildungsberufen. Sie hat mindestens festzulegen:

	■ die Bezeichnung des Ausbildungsberufs 
(z. B. Verkäufer/-in, Kaufmann/Kauffrau im 
Einzelhandel, Industriekaufmann/-frau);

	■ die Ausbildungsdauer,
	 sie soll nicht mehr als drei und nicht weni-

ger als zwei Jahre betragen;

	■ das Ausbildungsberufsbild,
	 es enthält die Fertigkeiten und Kenntnisse, 

die Gegenstand der Berufsausbildung sind;

	■ den Ausbildungsrahmenplan,
	 es handelt sich hierbei um eine Anleitung 

zur sachlichen und zeitlichen Gliederung 
der Fertigkeiten und Kenntnisse und

	■ die Prüfungsanforderungen.

Für einen anerkannten Ausbildungsberuf darf nur nach der Ausbildungsordnung ausgebil-
det werden. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nur in anerkannten Ausbildungsberufen 
ausgebildet werden.

(4)	 Beziehungen zwischen Ausbildungsrahmenlehrplan und Ausbildungsplan 
(Duales Ausbildungssystem)

Ausbildungsplan

Rahmenlehrplan

Berufsschule

Ausbildungsrahmenplan

Er beinhaltet die sachliche und zeitliche 
Gliederung der Berufsausbildung.

Der Ausbildungsrahmenlehrplan wird in ei-
nen betrieblichen Ausbildungsplan umge-
setzt, der die Grundlage für die individuelle 
Ausbildung im Betrieb bildet.

Betrieb

Er ist Grundlage für den berufsbezoge-
nen Unterricht in der Berufsschule und 
ist zeitlich und inhaltlich mit dem Ausbil-
dungsrahmenlehrplan abgestimmt.

Aus- 
bildungs-
ordnung

Bezeichnung 
Ausbildungsberuf

Ausbildungs- 
dauer

Ausbildungs- 
berufsbild

Ausbildungs- 
rahmenplan

Prüfungs
anforderungen
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1.2.2	 Berufsausbildungsvertrag

(1)	 Begriff kaufmännischer Auszubildender

Kaufmännischer Auszubildender ist, wer in einem Betrieb zum Erlernen kaufmänni-
scher Tätigkeiten angestellt ist.

(2)	 Abschluss des Berufsausbildungsvertrags

Vor Beginn der Berufsausbildung ist zwischen dem Ausbildenden und dem Auszubilden-
den ein Berufsausbildungsvertrag zu schließen.

Ausbildende haben unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages, spä-
testens vor Beginn der Berufsausbildung, den wesentlichen Inhalt des Vertrages in Text-
form abzufassen. Ausbildende haben den Auszubildenden und deren gesetzlichen Ver-
tretern die Vertragsabfassung unverzüglich nach deren Erstellung auszuhändigen bzw. zu 
übermitteln. Bei elektronischer Abfassung ist die Vertragsabfassung so zu übermitteln, 
dass die Empfänger diese speichern und ausdrucken können. Ausbildende haben den 
Empfang durch die Empfänger nachzuweisen.

In die Vertragsabfassung sind mindestens aufzunehmen: 

	■ Name und Anschrift der Ausbildenden sowie der Auszubildenden, bei Minderjährigen zusätz-
lich Name und Anschrift ihrer gesetzlichen Vertreter oder Vertreterinnen,

	■ Art, sachliche und zeitliche Gliederung sowie Ziel der Berufsausbildung, insbesondere die 
Berufstätigkeit, für die ausgebildet werden soll,

	■ Beginn und Dauer der Berufsausbildung,
	■ die Ausbildungsstätte und Ausbildungs-

maßnahmen außerhalb der Ausbildungs-
stätte,

	■ Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbil-
dungszeit,

	■ Dauer der Probezeit,
	■ Zahlung und Höhe der Vergütung sowie 

deren Zusammensetzung, sofern sich die 
Vergütung aus verschiedenen Bestandtei-
len zusammensetzt,

	■ Vergütung oder Ausgleich von Überstun-
den,

	■ Dauer des Urlaubs,
	■ Voraussetzungen, unter denen der Berufsausbildungsvertrag gekündigt werden kann,
	■ ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstverein-

barungen, die auf das Berufsausbildungsverhältnis anzuwenden sind,
	■ die Form des Ausbildungsnachweises (schriftlich oder elektronisch).

Ausbildende haben unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages bei der 
zuständigen Stelle (z. B. Industrie- und Handelskammer) die Eintragung in das Verzeichnis 
der Berufsausbildungsverhältnisse zu beantragen. Der Antrag kann schriftlich oder elek
tronisch gestellt werden; eine Kopie der Vertragsabfassung und des Empfangsnachweises 
ist jeweils beizufügen.

§ 11 (1) 
BBiG
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Die Eintragung wird nur vorgenommen, wenn der Berufsausbildungsvertrag dem Berufs-
bildungsgesetz und der Ausbildungsordnung entspricht und die persönliche und fachliche 
Eignung des Ausbildungspersonals sowie die Eignung der Ausbildungsstätte vorliegen. 
Die Eintragung ist u. a. Voraussetzung dafür, dass der Auszubildende zur Abschlussprü-
fung, z. B. bei der Industrie- und Handelskammer (IHK), zugelassen wird.

(3)	 Pflichten und Rechte aus dem Berufsausbildungsvertrag

Die Pflichten und Rechte des Auszubildenden bzw. des Ausbildenden ergeben sich vor 
allem aus dem Berufsbildungsgesetz und dem Jugendarbeitsschutzgesetz.

Pflichten des Auszubildenden (Rechte des Ausbildenden)

	■ Befolgungspflicht: Weisungen des Ausbildenden im Rahmen der Berufsausbildung sind sorg-
fältig zu befolgen.

	■ Berufsschulpflicht.
	■ Lernpflicht: Der Auszubildende muss sich bemühen, so zu lernen, dass die Abschlussprüfung 

bestanden wird.
	■ Ausbildungsnachweispflicht (Berichtsheftpflicht): Der Auszubildende hat in der Regel 

wöchentlich Ausbildungsnachweise schriftlich oder elektronisch zu führen. Sie geben Auskunft 
über den Ablauf der Ausbildung und müssen bei der Abschlussprüfung vorgelegt werden. Die 
einzelnen Ausbildungsnachweise sind vom Ausbilder zu unterschreiben bzw. beim elektroni-
schen Berichtsheft durch eine elektronische Signatur abzuzeichnen.

	■ Schweigepflicht über Geschäftsdaten.
	■ Haftpflicht: Bei grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schäden an Maschinen, Büroein-

richtungen usw. haftet der Auszubildende.

Pflichten des Ausbildenden (Rechte des Auszubildenden)

	■ Ausbildungspflicht: Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse, die zur Erreichung des Aus-
bildungsziels erforderlich sind.

	■ Ausbildungsmittel: Müssen kostenlos zur Verfügung gestellt werden.1

	■ Fürsorgepflicht: Vermeidung sittlicher und körperlicher Schäden; Anmeldung zur Sozial- und 
Unfallversicherung. 

	■ Freistellungspflicht: Der Ausbildende muss den Auszubildenden zum Besuch der Berufsschule 
anhalten und freistellen.

	 Der Auszubildende ist auch freizustellen an einem Berufsschultag mit mehr als fünf Unterrichts-
stunden (einmal in der Woche).

	■ Anmeldepflicht zu Prüfungen: Der Auszubildende muss rechtzeitig zu Prüfungen angemeldet 
und an dem Arbeitstag vor der schriftlichen Prüfung freigestellt werden.

	■ Urlaubspflicht:2 Der Urlaub beträgt nach:
	■ Vergütungspflicht: Die Zahlung des Arbeitsentgelts 

muss spätestens am letzten Werktag des Monats 
erfolgen. Gesetzlich gilt eine Mindestausbildungs-
vergütung, die jährlich ansteigt. Derzeit beträgt sie 
für das erste Ausbildungsjahr 682,00 EUR (2025).

	■ Pflicht zur Entgeltfortzahlung: An gesetzlichen Feiertagen und im unverschuldeten Krankheits-
fall bis zu sechs Wochen.

	■ Pflicht zur Ausstellung eines Zeugnisses. 

1	 Die für den Berufsschulunterricht erforderlichen Lernmittel, wie etwa Schulbücher oder Taschenrechner, müssen Auszubildende auf 
eigene Kosten selbst besorgen.

2	 Für Berufsschüler soll der Urlaub in die Schulferien gelegt werden. Es muss sichergestellt sein, dass mindestens 12 Werktage am 
Stück gewährt werden.

Alter Mindesturlaub

bis 16 Jahre 
bis 17 Jahre 
bis 18 Jahre

30 Werktage 
27 Werktage 
25 Werktage


